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Anlage 6p 

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 
Angaben in Euro (Rechnungsabschluss) 

Art des Geschäftes (z.B. Währungs-
/Zinstauschvertrag) 

Nominalvolumen Laufzeit Beizulegender Zeitwert  derivativer 
Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 

31.12. (t-1) 31.12. (t) 

Vertrag xxx     

     

     

     

     

     

     

Summe     

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2 

Vertrag xxx     

     

     

     

Zusammenfassung nach 
 § 1 Abs. 2 

  
  

Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 
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